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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

      Steuergesetz (StG)              

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 651.100 
(Steuergesetz [StG] vom 
15. Dezember 1998) (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt 
geändert: 

   

 §  27a (neu) 
abis) Einkünfte aus Patenten 
und vergleichbaren Rechten 

   

 1 Für die Einkünfte aus Paten-
ten und vergleichbaren Rech-
ten sind die §§ 68a und 68b 
sinngemäss anwendbar. 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/651.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  27b (neu) 
ater) Teilbesteuerung der Ein-
künfte aus Beteiligungen des 
Geschäftsvermögens 

   

 1 Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Aktien, 
Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genos-
senschaftsanteilen und Parti-
zipationsscheinen sowie Ge-
winne aus der Veräusserung 
solcher Beteiligungsrechte 
sind nach Abzug des zure-
chenbaren Aufwandes im Um-
fang von 50 % steuerbar, 
wenn diese Beteiligungsrechte 
mindestens 10 % des Grund- 
oder Stammkapitals einer Ka-
pitalgesellschaft oder Genos-
senschaft darstellen. 

   

 2 Die Teilbesteuerung auf Ver-
äusserungsgewinnen wird nur 
gewährt, wenn die veräusser-
ten Beteiligungsrechte mindes-
tens ein Jahr im Eigentum der 
steuerpflichtigen Person oder 
Personenunternehmung wa-
ren. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  29 
4. Bewegliches Vermögen 

§  29 Abs. 1bis (neu), 
Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), 
Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu) 

   

 1bis Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Aktien, 
Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genos-
senschaftsanteilen und Parti-
zipationsscheinen (einschlies-
slich Gratisaktien, Gratisnenn-
werterhöhungen und derglei-
chen) sind im Umfang von 
50 % steuerbar, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 
10 % des Grund- oder Stamm-
kapitals einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft 
darstellen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

3 Die Rückzahlung von Einla-
gen, Aufgeldern und Zuschüs-
sen, die von den Inhabern der 
Beteiligungsrechte nach dem 
31. Dezember 1996 geleistet 
worden sind, wird gleich be-
handelt wie die Rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapi-
tal. 

3 Die Rückzahlung von Einla-
gen, Aufgeldern und Zuschüs-
sen (Reserven aus Kapitalein-
lagen), die von den Inhabern 
der Beteiligungsrechte nach 
dem 31. Dezember 1996 ge-
leistet worden sind, wird gleich 
behandelt wie die Rückzah-
lung von Grund- oder Stamm-
kapital. Absatz 4 bleibt vorbe-
halten. 

   

 4 Schüttet eine Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, 
die an einer schweizerischen 
Börse kotiert ist, bei der Rück-
zahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen gemäss Ab-
satz 3 nicht mindestens im 
gleichen Umfang übrige Re-
serven aus, so ist die Rück-
zahlung im Umfang der halben 
Differenz zwischen der Rück-
zahlung und der Ausschüttung 
der übrigen Reserven steuer-
bar, höchstens aber im Um-
fang der in der Gesellschaft 
vorhandenen, handelsrechtlich 
ausschüttungsfähigen übrigen 
Reserven. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 5 Absatz 4 ist nicht anwendbar 
auf Reserven aus Kapitalein-
lagen: 

   

 a) die bei fusionsähnlichen 
Zusammenschlüssen 
durch Einbringen von Be-
teiligungs- und Mitglied-
schaftsrechten an einer 
ausländischen Kapitalge-
sellschaft oder Genossen-
schaft gemäss § 71 Abs. 1 
lit. c oder durch eine 
grenzüberschreitende 
Übertragung auf eine in-
ländische Tochtergesell-
schaft gemäss § 71 Abs. 1 
lit. d nach dem 24. Februar 
2008 entstanden sind; 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 b) die im Zeitpunkt einer 
grenzüberschreitenden 
Fusion oder Umstrukturie-
rung gemäss § 71 Abs. 1 
lit. b und Abs. 3 oder der 
Verlegung des Sitzes oder 
der tatsächlichen Verwal-
tung nach dem 24. Februar 
2008 bereits in einer aus-
ländischen Kapitalgesell-
schaft oder Genossen-
schaft vorhanden waren; 

   

 c) im Falle der Liquidation der 
Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft. 

   

 6 Die Absätze 4 und 5 gelten 
sinngemäss auch für Reser-
ven aus Kapitaleinlagen, die 
für die Ausgabe von Gratisak-
tien oder für Gratisnennwert-
erhöhungen verwendet wer-
den. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 7 Entspricht bei der Rückgabe 
von Beteiligungsrechten an 
einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft, die an einer 
schweizerischen Börse kotiert 
ist, die Rückzahlung der Re-
serven aus Kapitaleinlagen 
nicht mindestens der Hälfte 
des erhaltenen Liquidations-
überschusses, so vermindert 
sich der steuerbare Anteil die-
ses Liquidationsüberschusses 
um die halbe Differenz zwi-
schen diesem Anteil und der 
Rückzahlung, höchstens aber 
im Umfang der in der Gesell-
schaft vorhandenen Reserven 
aus Kapitaleinlagen, die auf 
diese Beteiligungsrechte ent-
fallen. 

   

§  29a 
4a. Besondere Fälle 

§  29a Abs. 1    

1 Als Ertrag aus beweglichem 
Vermögen im Sinne von § 29 
Abs. 1 lit. c gilt auch: 

1 Als Ertrag aus beweglichem 
Vermögen im Sinne von § 29 
Abs. 1 lit. c gilt auch: 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

b) der Erlös aus der Übertra-
gung einer Beteiligung von 
mindestens 5 % am 
Grund- oder Stammkapital 
einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in 
das Geschäftsvermögen 
einer Personenunterneh-
mung oder einer juristi-
schen Person, an welcher 
die Veräusserin bezie-
hungsweise der Veräusse-
rer oder die Einbringerin 
beziehungsweise der Ein-
bringer nach der Übertra-
gung zu mindestens 50 % 
am Kapital beteiligt ist, so-
weit die gesamthaft erhal-
tene Gegenleistung den 
Nennwert der übertrage-
nen Beteiligung übersteigt; 
dies gilt sinngemäss auch, 
wenn mehrere Beteiligte 
die Übertragung gemein-
sam vornehmen. 

b) (geändert) der Erlös aus 
der Übertragung einer Be-
teiligung […] am Grund- 
oder Stammkapital einer 
Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft aus dem 
Privatvermögen in das Ge-
schäftsvermögen einer 
Personenunternehmung 
oder einer juristischen 
Person, an welcher die 
Veräusserin beziehungs-
weise der Veräusserer  
oder die Einbringerin be-
ziehungsweise der Ein-
bringer nach der Übertra-
gung zu mindestens 50 % 
am Kapital beteiligt ist, so-
weit die gesamthaft erhal-
tene Gegenleistung […] 
die Summe aus dem 
Nennwert der übertrage-
nen Beteiligung und den 
Reserven aus Kapitalein-
lagen gemäss § 29 Abs. 3 
übersteigt; dies gilt sinn-
gemäss auch, wenn meh-
rere Beteiligte die Übertra-
gung gemeinsam vorneh-
men. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  36a (neu) 
abis) Zusätzlicher Abzug von 
Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand bei selbststän-
diger Tätigkeit 

   

 1 Für den zusätzlichen Abzug 
von Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand ist § 69a sinn-
gemäss anwendbar. 

   

 §  36b (neu) 
ater) Entlastungsbegrenzung 

   

 1 Die gesamte steuerliche Er-
mässigung gemäss den 
§§ 27a und 36a darf 70 % des 
steuerbaren Einkommens aus 
selbstständiger Erwerbstätig-
keit vor Verlustverrechnung 
und vor Abzug der vorgenann-
ten Ermässigungen nicht über-
steigen. Aus den Ermässigun-
gen dürfen zudem keine Ver-
lustvorträge resultieren. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Bei gemeinsam besteuerten 
Ehegatten wird die Gesamt-
entlastung für jeden Ehegatten 
je einzeln gemäss Absatz 1 
begrenzt. Erzielt ein Ehegatte 
einen Verlust und der andere 
einen Gewinn, ist die Begren-
zung der Gesamtentlastung 
ausgehend vom verrechneten 
Nettoergebnis der Ehegatten 
zu ermitteln. 

   

§  45a 
c) Einkommen aus Beteiligung 
an Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften 

§  45a 
Aufgehoben. 

   

1 Das Einkommen aus Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften 
wird zu 40 % des Satzes des 
gesamten steuerbaren Ein-
kommens besteuert, wenn die 
steuerpflichtige Person mit 
mindestens 10 % am Aktien-, 
Grund- oder Stammkapital 
beteiligt ist. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  48 
2. Bewegliches Vermögen 
a) Geschäftsvermögen 

§  48 Abs. 2 (neu)    

 2 Die Steuer auf dem Ge-
schäftsvermögen ermässigt 
sich im Verhältnis der Ein-
kommenssteuerwerte der Pa-
tente und der vergleichbaren 
Rechte gemäss § 68a zum 
Einkommenssteuerwert der 
gesamten Geschäftsaktiven. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  56 
I. Höchstbelastung 

§  56 Abs. 1 (geändert)    

1 Die periodisch geschuldeten 
Einkommens- und Vermö-
genssteuern von Kanton, Ge-
meinde und Kirche werden auf 
70 % des Reineinkommens 
herabgesetzt, jedoch höchs-
tens auf die Hälfte der ge-
schuldeten Vermögenssteu-
ern. Soweit ausserordentliche 
Aufwendungen wie Einkäufe in 
die berufliche Vorsorge oder 
Unterhaltskosten für Liegen-
schaften, die den Pauschalab-
zug übersteigen, geltend ge-
macht werden, erhöht sich das 
Reineinkommen um den Be-
trag dieser Abzüge. 

1 Die periodisch geschuldeten 
Einkommens- und Vermö-
genssteuern von Kanton, Ge-
meinde und Kirche werden auf 
70 % des Reineinkommens 
herabgesetzt, jedoch höchs-
tens auf die Hälfte der ge-
schuldeten Vermögenssteu-
ern. Soweit ausserordentliche 
Aufwendungen wie Einkäufe in 
die berufliche Vorsorge oder 
Unterhaltskosten für Liegen-
schaften, die den Pauschalab-
zug übersteigen, geltend ge-
macht werden, erhöht sich das 
Reineinkommen um den Be-
trag dieser Abzüge. Ausser-
dem werden Einkünfte, die der 
Besteuerung gemäss den 
§§ 27a, 27b und 29 Abs. 1bis 
unterliegen, in vollem Umfang 
berücksichtigt. Ein zusätzlicher 
Abzug gemäss § 36a bleibt 
unberücksichtigt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  68 
2. Berechnung des Reinge-
winns 
a) Allgemeines 

§  68 Abs. 3 (aufgehoben)    

3 Der steuerbare Reingewinn 
internationaler Konzernkoordi-
nationszentralen wird mit der 
Kostenaufschlagsmethode 
berechnet. Der steuerbare 
Reingewinn vor Steuern be-
trägt in der Regel 5 % der 
massgeblichen Kosten. 

    

 §  68a (neu) 
abis) Reingewinn aus Patenten 
und vergleichbaren Rechten 

§  68a Abs. 5 (gelöscht)   

 1 Der Reingewinn aus Paten-
ten und vergleichbaren Rech-
ten wird auf Antrag der steuer-
pflichtigen Person im Verhält-
nis des qualifizierenden For-
schungs- und Entwicklungs-
aufwands zum gesamten For-
schungs- und Entwicklungs-
aufwand pro Patent oder pro 
vergleichbares Recht (Nexus-
quotient) mit einer Ermässi-
gung von 90 % in die Berech-
nung des steuerbaren Rein-
gewinns einbezogen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Der Reingewinn aus Paten-
ten und vergleichbaren Rech-
ten, die in Produkten enthalten 
sind, ermittelt sich, indem der 
Reingewinn aus diesen Pro-
dukten jeweils um 6 % der 
diesen Produkten zugewiese-
nen Kosten sowie um das 
Markenentgelt vermindert wird. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 3 Im Jahr der Einbringung von 
Patenten und vergleichbaren 
Rechten in die Besteuerung ge-
mäss Absatz 1 und in den vier 
folgenden Jahren sind die gemäss 
Absatz 1 ermittelten Reingewinne 
zunächst mit dem für diese Rech-
te bis zur Einbringung entstande-
nen und steuerwirksam abgezo-
genen Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand sowie mit gemäss 
§ 69a vorgenommenen Abzügen 
zu verrechnen. Die ermässigte 
Besteuerung der Reingewinne 
aus Patenten und vergleichbaren 
Rechten gemäss Absatz 1 erfolgt, 
soweit diese Reingewinne den 
gesamten für diese Rechte bis zur 
Einbringung entstandenen und 
steuerwirksam abgezogenen For-
schungs- und Entwicklungsauf-
wand sowie die gemäss § 69a 
vorgenommenen Abzüge über-
steigen. Am Ende des fünften 
Jahres nach Einbringung sind der 
noch nicht verrechnete For-
schungs- und Entwicklungsauf-
wand und die noch nicht verrech-
neten Abzüge gemäss § 69a zum 
steuerbaren Reingewinn hinzuzu-
rechnen. Die steuerpflichtige Per-
son hat jederzeit das Recht, den 
noch nicht verrechneten For-
schungs- und Entwicklungsauf-
wand und die gemäss § 69a vor-
genommenen Abzüge zum steu-
erbaren Reingewinn hinzuzurech-
nen. Im Umfang des hinzugerech-
neten Betrags ist eine versteuerte 
stille Reserve zu bilden. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 4 Die steuerpflichtige Person 
muss die für die Überprüfung 
der Anwendung von Absatz 1 
und des für die Patente und 
die vergleichbaren Rechte bis 
zur Einbringung entstandenen 
und steuerwirksam abgezoge-
nen Forschungs- und Entwick-
lungsaufwands sowie für die 
gemäss § 69a vorgenomme-
nen Abzüge erforderlichen 
Unterlagen aufbewahren und 
der Steuerbehörde auf Verlan-
gen vorweisen. 

   

 5 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

 §  68b (neu) 
ater) Qualifizierende Patente 
und vergleichbare Rechte 

   

 1 Als Patente gelten:    

 a) Patente gemäss dem Eu-
ropäischen Patentüberein-
kommen, revidiert in Mün-
chen am 29. November 
2000 (EPÜ 2000) vom 
5. Oktober 1973 1); 

   

                                                   
1) SR 0.232.142.2 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/0.232.142.2/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 b) Patente gemäss dem Bun-
desgesetz über die Erfin-
dungspatente (Patentge-
setz, PatG) vom 25. Juni 
1954 1); 

   

 c) ausländische Patente, die 
den Patenten gemäss Lite-
ra a und b entsprechen. 

   

 2 Als vergleichbare Rech-
te gelten: 

   

 a) ergänzende Schutzzertifi-
kate gemäss dem Patent-
gesetz und deren Verlän-
gerung. 

   

 b) Topographien, die gemäss 
Bundesgesetz über den 
Schutz von Topographien 
von Halbleitererzeugnissen 
(Topographiengesetz, 
ToG) vom 9. Oktober 
1992 2) geschützt sind; 

   

                                                   
1) SR.232.14 
2) SR 231.2 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/232.14/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/231.2/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 c) Pflanzensorten, die ge-
mäss dem Bundesgesetz 
über den Schutz von 
Pflanzenzüchtungen (Sor-
tenschutzgesetz) vom 
20. März 1975 1) geschützt 
sind; 

   

 d) Unterlagen, die gemäss 
dem Bundesgesetz über 
Arzneimittel und Medizin-
produkte (Heilmittelgesetz, 
HMG) vom 15. Dezember 
2000 2) geschützt sind; 

   

 e) Berichte, für die gestützt 
auf Ausführungsbestim-
mungen zum Bundesge-
setz über die Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsge-
setz, LWG) vom 29. April 
1998 3) ein Berichtschutz 
besteht; 

   

 f) ausländische Rechte, die 
den Rechten gemäss Lite-
ra a–e entsprechen. 

   

                                                   
1) SR 232.16 
2) SR 812.21 
3) SR 910.1 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/232.16/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/812.21/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/910.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  69a (neu) 
bbis) Zusätzlicher Abzug von 
Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand 

   

 1 Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand, welcher der 
steuerpflichtigen Person direkt 
oder durch Dritte im Inland 
indirekt entstanden ist, wird 
auf Antrag um 50 %  über den 
geschäftsmässig begründeten 
Aufwand hinaus zum Abzug 
zugelassen. 

   

 2 Als Forschung und Entwick-
lung gelten die wissenschaftli-
che Forschung und die wis-
senschaftsbasierte Innovation 
gemäss Art. 2 des Bundesge-
setzes über die Förderung der 
Forschung und der Innovation 
(FIFG) vom 14. Dezember 
2012 1). 

   

                                                   
1) SR 420.1 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/420.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 3 Ein erhöhter Abzug ist zuläs-
sig auf 

   

 a) dem direkt zurechenbaren 
Personalaufwand für For-
schung und Entwicklung, 
zuzüglich eines Zuschlags 
von 35 % dieses Perso-
nalaufwands für den übri-
gen Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand, höchs-
tens aber bis zum gesam-
ten Aufwand der juristi-
schen Person; 

   

 b) 80 % des Aufwands für 
durch Dritte in Rechnung 
gestellte Forschung und 
Entwicklung. 

   

 4 Ist der Auftraggeber der For-
schung und Entwicklung ab-
zugsberechtigt, steht dem Auf-
tragnehmer dafür kein Abzug 
zu. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  69b (neu) 
bter) Entlastungsbegrenzung 

§  69b Abs. 1 (geändert)   

 1 Die gesamte steuerliche 
Ermässigung gemäss den 
§§ 68a Abs. 1 und 2, 69 Abs. 
1 lit. i sowie 69a darf nicht hö-
her sein als 70 % des steuer-
baren Gewinns vor Verlustver-
rechnung, wobei der Nettobe-
teiligungsertrag gemäss den 
§§ 76 und 77 ausgeklammert 
wird, und vor Abzug der vor-
genommenen Ermässigungen. 

1 Die gesamte steuerliche Er-
mässigung gemäss den 
§§ 68a Abs. 1 und 2 […] so-
wie 69a darf nicht höher sein 
als 70 % des steuerbaren Ge-
winns vor Verlustverrechnung, 
wobei der Nettobeteiligungser-
trag gemäss den §§ 76 und 77 
ausgeklammert wird, und vor 
Abzug der vorgenommenen 
Ermässigungen. 

  

 2 Weder aus den einzelnen 
Ermässigungen noch aus der 
gesamten steuerlichen Ermäs-
sigung dürfen Verlustvorträge 
resultieren. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  71 
d) Umstrukturierungen 

§  71 Abs. 3 (geändert), 
Abs. 5 (aufgehoben) 

   

3 Zwischen inländischen Kapi-
talgesellschaften und Genos-
senschaften, die nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Wei-
se unter einheitlicher Leitung 
einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammen-
gefasst sind, können direkt 
oder indirekt gehaltene Beteili-
gungen von mindestens 20 % 
am Grund- oder Stammkapital 
einer anderen Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, 
Betriebe oder Teilbetriebe so-
wie Gegenstände des betrieb-
lichen Anlagevermögens zu 
den bisher für die Gewinn-
steuer massgeblichen Werten 
übertragen werden. Vorbehal-
ten bleiben 

3 Zwischen inländischen Kapi-
talgesellschaften und Genos-
senschaften, die nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Wei-
se unter einheitlicher Leitung 
einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammen-
gefasst sind, können direkt 
oder indirekt gehaltene Beteili-
gungen von mindestens 20 % 
am Grund- oder Stammkapital 
einer anderen Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, 
Betriebe oder Teilbetriebe so-
wie Gegenstände des betrieb-
lichen Anlagevermögens zu 
den bisher für die Gewinn-
steuer massgeblichen Werten 
übertragen werden. Vorbehal-
ten […] bleibt die Übertragung 
auf eine Tochtergesellschaft 
gemäss Absatz 1 lit. d. 

   

a) die Übertragung auf eine 
Tochtergesellschaft nach 
Absatz 1 lit. d; 

a) Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

b) die Übertragung auf eine 
Gesellschaft, die nach § 68 
Abs. 3, § 78 oder § 79 be-
steuert wird. 

b) Aufgehoben.    

5 Über stille Reserven, die im 
Rahmen einer Umstrukturie-
rung gemäss Absatz 1 oder 
einer Vermögensübertragung 
gemäss Absatz 3 in eine Hol-
dinggesellschaft, in eine Ver-
waltungsgesellschaft oder in 
eine internationale Konzern-
koordinationszentrale gelan-
gen, wird steuerlich abgerech-
net. Gleiches gilt beim Über-
gang zur Besteuerung gemäss 
den §§ 68 Abs. 3, 78 oder 79. 
Ausgenommen sind stille Re-
serven auf Grundeigentum 
und auf Beteiligungen, für die 
eine Ermässigung auf der Ge-
winnsteuer gemäss § 77 mög-
lich gewesen wäre. Die stillen 
Reserven auf Grundeigentum 
unterliegen der Besteuerung 
gemäss den §§ 78 Abs. 2 oder 
79 Abs. 1 lit. b. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  72a (neu) 
ebis) Aufdeckung stiller Reser-
ven bei Beginn der Steuer-
pflicht 

   

 1 Deckt die steuerpflichtige 
juristische Person bei Beginn 
der Steuerpflicht stille Reser-
ven einschliesslich des selbst 
geschaffenen Mehrwerts auf, 
so unterliegen diese nicht der 
Gewinnsteuer. Nicht aufge-
deckt werden dürfen stille Re-
serven einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft 
aus Beteiligungen von mindes-
tens 10 % am Grund- oder 
Stammkapital oder am Gewinn 
und an den Reserven einer 
anderen Gesellschaft. 

   

 2 Als Beginn der Steuerpflicht 
gelten: 

   

 a) die Verlegung von Vermö-
genswerten, Betrieben, 
Teilbetrieben oder Funkti-
onen aus dem Ausland in 
einen inländischen Ge-
schäftsbetrieb oder in eine 
inländische Betriebsstätte; 

   

 b) das Ende einer Steuerbe-
freiung gemäss den §§ 13 
oder 14; 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 c) die Verlegung des Sitzes 
oder der tatsächlichen 
Verwaltung in die Schweiz. 

   

 3 Die aufgedeckten stillen Re-
serven sind jährlich zum Satz 
abzuschreiben, der für Ab-
schreibungen auf den betref-
fenden Vermögenswerten 
steuerlich angewendet wird. 

   

 4 Der aufgedeckte selbst ge-
schaffene Mehrwert ist in-
nert 10 Jahren abzuschreiben. 

   

 §  72b (neu) 
eter) Aufdeckung stiller Reser-
ven am Ende der Steuerpflicht 

   

 1 Endet die Steuerpflicht, so 
werden die in diesem Zeit-
punkt vorhandenen, nicht ver-
steuerten stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts besteu-
ert. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Als Ende der Steuerpflicht 
gelten: 

   

 a) die Verlegung von Vermö-
genswerten, Betrieben, 
Teilbetrieben oder Funkti-
onen aus dem Inland in  
einen ausländischen Ge-
schäftsbetrieb oder in eine 
ausländische Betriebsstät-
te; 

   

 b) der Übergang zu einer 
Steuerbefreiung gemäss 
den §§ 13 oder 14; 

   

 c) die Verlegung des Sitzes 
oder der tatsächlichen 
Verwaltung ins Ausland. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  78 
c) Holdinggesellschaften 

§  78 
Aufgehoben. 

   

1 Kapitalgesellschaften, Ge-
nossenschaften und Stiftun-
gen, deren statutarischer 
Zweck und effektive Tätigkeit 
zur Hauptsache in der dauern-
den Verwaltung von Beteili-
gungen besteht und die in der 
Schweiz keine Geschäftstätig-
keit ausüben, entrichten auf 
dem Reingewinn keine Steuer, 
sofern die Beteiligungen oder 
die Erträge aus den Beteili-
gungen längerfristig mindes-
tens zwei Drittel der gesamten 
Aktiven oder Erträge ausma-
chen. 

    

2 Erträge aus aargauischem 
Grundeigentum solcher Ge-
sellschaften und Genossen-
schaften werden zum ordentli-
chen Tarif (Gesamtsatz, min-
destens zum Satz nach § 75 
Abs. 1 lit. a) besteuert. Dabei 
werden die einer üblichen hy-
pothekarischen Belastung ent-
sprechenden Abzüge gewährt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  79 
3. Verwaltungsgesellschaften 

§  79 
Aufgehoben. 

   

1 Für die Gewinnsteuer von 
Kapitalgesellschaften, Genos-
senschaften und Stiftungen, 
die in der Schweiz eine Ver-
waltungstätigkeit, aber keine 
Geschäftstätigkeit ausüben, 
gelten folgende Bestimmun-
gen: 

    

a) Erträge aus Beteiligungen 
sowie Kapital- und Aufwer-
tungsgewinne auf Beteili-
gungen sind steuerfrei. 

    

b) Die übrigen Einkünfte aus 
der Schweiz werden zum 
ordentlichen Tarif (Ge-
samtsatz, mindestens zum 
Satz nach § 75 Abs. 1 
lit. a) besteuert. 

    

c) Die übrigen Einkünfte aus 
dem Ausland werden nach 
der Bedeutung der Verwal-
tungstätigkeit in der 
Schweiz zum ordentlichen 
Tarif (Gesamtsatz, mindes-
tens zum Satz nach § 75 
Abs. 1 lit. a) besteuert. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

2 Der geschäftsmässig be-
gründete Aufwand, der mit 
bestimmten Einkünften in wirt-
schaftlichem Zusammenhang 
steht, wird von diesen vorweg 
abgezogen. Verluste auf Betei-
ligungen nach Absatz 1 lit. a 
können nur mit Erträgen nach 
Absatz 1 lit. a verrechnet wer-
den. 

    

3 Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften, deren Ge-
schäftstätigkeit überwiegend 
auslandsbezogen ist und die in 
der Schweiz nur eine unterge-
ordnete inlandsbezogene Ge-
schäftstätigkeit ausüben, ent-
richten die Gewinnsteuer nach 
den Absätzen 1 und 2. Die 
übrigen Einkünfte aus dem 
Ausland nach Absatz 1 lit. c 
werden nach Massgabe des 
Umfangs der Geschäftstätig-
keit in der Schweiz besteuert. 

    



  
- 30 - 

 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  80 
4. Besondere Bestimmungen 
für Holding- und Verwaltungs-
gesellschaften 

§  80 
Aufgehoben. 

   

1 Holding- und Verwaltungsge-
sellschaften entrichten zudem 
die Gewinnsteuer zum or-
dentlichen Tarif (Gesamtsatz, 
mindestens zum Satz nach 
§ 75 Abs. 1 lit. a) auf 

    

a) den Einkünften, die im 
Kanton besteuert werden 
müssen, um eine Entlas-
tung von ausländischen 
Steuern zu erhalten; 

    

b) …     

2 …     
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  83 
2. Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften 
a) Allgemeines 

§  83 Abs. 1 (geändert)    

1 Das steuerbare Eigenkapital 
besteht bei Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften 
aus dem einbezahlten Grund- 
oder Stammkapital, dem Parti-
zipationskapital, den offenen 
und den aus versteuertem 
Gewinn gebildeten stillen Re-
serven. Bei Holding- und Ver-
waltungsgesellschaften kommt 
jener Teil der stillen Reserven 
hinzu, der im Fall der Gewinn-
besteuerung aus versteuertem 
Gewinn gebildet worden wäre.  

1 Das steuerbare Eigenkapital 
besteht bei Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften 
aus dem einbezahlten Grund- 
oder Stammkapital, den in der 
Handelsbilanz ausgewiesenen 
Einlagen, Aufgeldern und Zu-
schüssen gemäss § 29 Abs. 3, 
dem Partizipationskapital, den 
offenen und den aus versteu-
ertem Gewinn gebildeten stil-
len Reserven. […]  
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  84 
b) Gemischte Beteiligungsge-
sellschaften 

§  84 Abs. 1 (geändert) 
b) […] Ermässigung bei ge-
mischten Beteiligungsgesell-
schaften und bei Darlehen an 
Konzerngesellschaf-
ten (Überschrift geändert) 

   

1 Für gemischte Beteiligungs-
gesellschaften nach § 76 er-
mässigt sich die Steuer auf 
dem Eigenkapital im Verhältnis 
des Gewinnsteuerwertes der 
Beteiligung zum Gewinnsteu-
erwert der gesamten Aktiven. 

1  […] Die Steuer auf dem 
 Eigenkapital ermässigt sich im 
Verhältnis des Gewinnsteuer-
wertes der […] Beteiligungen 
gemäss § 76, der Rechte ge-
mäss § 68a sowie der Darle-
hen an Konzerngesellschaften 
zum Gewinnsteuerwert der 
gesamten Aktiven. 

   

§  86 
II. Steuerberechnung 
1. Tarif und Freibeträge 

§  86 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (aufgehoben) 

   

1 Die Kapitalsteuer beträgt 
1,25 ‰ des steuerbaren 
Eigenkapitals. 

1 Die Kapitalsteuer beträgt […] 
0,75 ‰ des steuerbaren 
Eigenkapitals. 

   

2 Internationale Konzernkoor-
dinationszentralen entrichten 
eine Kapitalsteuer von 0,3 ‰ 
des einbezahlten Nominalkapi-
tals. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  87 
2. Holding- und Verwaltungs-
gesellschaften 

§  87 
Aufgehoben. 

   

1 Holding- und Verwaltungsge-
sellschaften entrichten eine 
Steuer von 0,1 ‰ des steuer-
baren Eigenkapitals. 

    

§  88 
I. Allgemeine Mindeststeuer 

§  88 Abs. 1 (geändert)    

1 Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften entrichten 
eine Mindeststeuer. Diese be-
trägt als einfache (100%ige) 
Kantonssteuer Fr. 500.– für 
Kapitalgesellschaften, 
Fr. 100.– für Genossenschaf-
ten und Fr. 5'000.– für interna-
tionale Konzernkoordinations-
zentralen. 

1 Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften entrichten 
eine Mindeststeuer. Diese be-
trägt als einfache (100%ige) 
Kantonssteuer Fr. 500.– für 
Kapitalgesellschaften […] und 
Fr. 100.– für Genossenschaf-
ten […] . 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  90 
III. Zuschläge zur Kantons-
steuer 

§  90 Abs. 1    

1 Juristische Personen entrich-
ten nebst den in andern Ge-
setzen 1) 2) festgelegten Zu-
schlägen folgende Zuschläge 
auf der einfachen Kantons-
steuer vom steuerbaren Rein-
gewinn und Eigenkapital:  

1 Juristische Personen entrich-
ten nebst den in andern Ge-
setzen 3) 4) festgelegten Zu-
schlägen folgende Zuschläge 
auf der einfachen Kantons-
steuer vom steuerbaren Rein-
gewinn und Eigenkapital:  

   

a) einen Kantonssteuerzu-
schlag von 5 %; 

a) (geändert) einen Kantons-
steuerzuschlag von […] 
2 %; 

   

b) einen Zuschlag von 50 % 
an die Einwohnergemein-
den, in denen die juristi-
sche Person steuerpflichtig 
ist. 

b) (geändert) einen Zuschlag 
von […] 53 % an die Ein-
wohnergemeinden, in de-
nen die juristische Person 
steuerpflichtig ist. 

   

                                                   
1) Zurzeit: Spitalgesetz vom 25. Februar 2003 (SAR 331.200) und Finanzausgleichsgesetz vom 29. Juni 1983 (SAR 615.100) 
2) Formlos berichtigt gemäss § 12 des Gesetzes über die amtlichen Publikationsorgane (Publikationsgesetz, PuG) vom 3. Mai 2011 (SAR 150.600) 
3) Zurzeit: Spitalgesetz vom 25. Februar 2003 (SAR 331.200) und Finanzausgleichsgesetz vom 29. Juni 1983 (SAR 615.100) 
4) Formlos berichtigt gemäss § 12 des Gesetzes über die amtlichen Publikationsorgane (Publikationsgesetz, PuG) vom 3. Mai 2011 (SAR 150.600) 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/331.200/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/615.100/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/150.600)/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/331.200/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/615.100/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/150.600)/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  96 
II. Veräusserungen 
1. Steuerbegründende Ver-
äusserungen 

§  96 Abs. 3 (aufgehoben)    

3 Die Veräusserung einer Be-
teiligung an einer Immobilien-
gesellschaft durch eine Ge-
sellschaft, die gemäss § 78 
Abs. 1 besteuert wird, gilt nicht 
als Veräusserung im Sinne 
von Absatz 2 lit. a. 

    

 §  271a (neu) 
e) Übergangsbestimmung zur 
Änderung vom XX.XX.2019 
(Offenlegung von stillen Re-
serven) 

§  271a Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert), 
Abs. 5 (gelöscht) 

  

 1 Wurden juristische Personen 
vor dem Inkrafttreten der Än-
derung vom XX.XX.2019 ge-
mäss den §§ 78 oder 79 be-
steuert, werden die bei Inkraft-
treten der Änderung beste-
henden stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts, soweit 
diese bisher nicht steuerbar 
gewesen wären, im Falle ihrer 
Realisation innert den nächs-
ten fünf Jahren zum Satz 
von 2,5 % gesondert besteu-
ert. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Die Höhe der bei Inkrafttreten 
dieser Änderung von der juris-
tischen Person geltend ge-
machten stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts wird 
vom Kantonalen Steueramt 
mittels  Verfügung festgesetzt. 

   

 3 Abschreibungen auf stillen 
Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehr-
werts, die bei Ende der Be-
steuerung gemäss den §§ 78 
oder 79 aufgedeckt wurden, 
werden in die Berechnung der 
Entlastungsbegren-
zung gemäss § 
69b einbezogen. 

3  […] Haben juristische Per-
sonen, die […] gemäss […] 
den §§ 78 oder […] 79 […] 
besteuert werden […], bereits 
vor Inkrafttreten der […] Ände-
rung vom XX.XX.2019 das 
Statusprivileg verloren oder 
aufgegeben, können sie die 
beim Wegfall des Privilegs 
bestehenden stillen Reserven 
einschliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts, soweit 
sie während des Privilegs ent-
standen sind und bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, 
steuerneutral offen legen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 4 Haben juristische Personen, 
die gemäss den §§ 78 oder 79 
besteuert werden, bereits vor 
Inkrafttreten der Änderung 
vom XX.XX.2019 das Sta-
tusprivileg verloren oder auf-
gegeben, so können sie die 
beim Wegfall des Privilegs 
bestehenden stillen Reserven 
einschliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts, soweit 
sie während des Privilegs ent-
standen sind und bisher nicht 
steuerbar gewesen wären, 
steuerneutral offen legen. 

4  […] Abschreibungen auf den 
[…] offen gelegten stillen Re-
serven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehr-
werts […] werden ab 1. Januar 
2020 in die Berechnung der 
Entlastungsbegrenzung ge-
mäss § 69b einbezogen. Am 
31. Dezember 2024 noch vor-
handene stille Reserven ein-
schliesslich des […] selbst ge-
schaffenen Mehrwerts sind 
[…] steuerfrei aufzulösen. 

  

 5 Abschreibungen auf den of-
fen gelegten stillen Reserven 
einschliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts werden 
ab 1. Januar 2020 in die Be-
rechnung der Entlastungsbe-
grenzung gemäss § 69b ein-
bezogen. Am 31. Dezember 
2024 noch vorhandene stille 
Reserven einschliesslich des 
selbst geschaffenen Mehr-
werts sind steuerfrei aufzulö-
sen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. Juli 2019 (Än-
derungen zum Ergebnis 
1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. Januar 2020 in Kraft. 

             

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
   
Protokollführerin 
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